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2022

Fünfte Änderung der Satzung
der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 

Westfalen-Lippe
(kvw-Zusatzversorgung)

Vom 19. April 2018

Auf Grund des § 13 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 
des Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen 
und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein- 
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. 
November 1984 (GV. NRW. S. 694, ber. S. 748), das zuletzt 
durch Gesetz vom 1. Oktober 2015 (GV. NRW. S. 698, ber. 
S. 706) geändert worden ist, hat der Kassenausschuss die 
folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Satzung

Die Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 
Westfalen-Lippe vom 24. November 2014 (GV. NRW. 
2015, S. 40, ber. S. 235), die zuletzt durch Satzung vom 9. 
November 2017 (GV. NRW. 2017, S. 854) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 9 wird wie folgt geändert:

  In Absatz  1 und Absatz  3 Satz  1 werden die Worte 
„Ministerium für Inneres und Kommunales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen“ geändert in „Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen“.

2.  § 72 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

  „(4) 1Soweit die Summe aus der Startgutschrift ohne 
Berücksichtigung von § 73 Absatz 1 Satz 3 bis 7, dem 
Zuschlag zur Startgutschrift nach §  73 Absatz  1 a 
sowie dem Betrag, der nach § 73 Absatz 3 a als zusätz-
liche Startgutschrift ermittelt wurde, die Höhe der 
Anwartschaft nach § 73 Absatz 1 erreicht oder über-
steigt, verbleibt es bei der bereits mitgeteilten Start-
gutschrift. 2Die Kasse teilt den Versicherten im Rah-
men des Versicherungsnachweises nach § 51 mit, dass 
es entweder bei der bisherigen Startgutschrift ver-
bleibt oder sie informiert über die Höhe der neu be-
rechneten Startgutschrift. 3Neben der Information 
über den Versicherungsnachweis nach Satz 2 bedarf es 
keiner gesonderten Mitteilung.“

3.  § 73 wird wie folgt geändert:

 a)   in Absatz  1 werden dem Satz  2 folgende Sätze 3 
bis 7 angefügt:

   „3Bei Anwendung von Satz 1 ist an Stelle des Fak-
tors von 2,25 Prozent nach §  18 Absatz  2 Num-
mer 1 Satz 1 des Betriebsrentengesetzes der Faktor 
zu berücksichtigen, der sich ergibt, indem man 100 
Prozent durch die Zeit in Jahren vom erstmaligen 
Beginn der Pfl ichtversicherung bis zum Ende des 
Monats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird, 
teilt; der Faktor beträgt jedoch mindestens 2,25 
Prozent und höchstens 2,5 Prozent. 4Bei Anwen-
dung von Satz  3 werden Teilmonate ermittelt, 
indem die Pfl ichtversicherungszeit unabhängig von 
der tatsächlichen Anzahl der Tage des betreffenden 
Monats durch 30 dividiert wird. 5Aus der Summe 
der (Teil-) Monate werden die Jahre der Pfl ichtver-
sicherung berechnet. 6Die sich nach Satz  4 und 5 
ergebenden Werte werden jeweils auf zwei Nach-
kommastellen gemeinüblich gerundet. 7Der sich 
durch die Division mit der Zeit in Jahren erge-
bende Faktor wird auf vier Nachkommastellen ge-
meinüblich gerundet.“

 b)   in Absatz 1 a Satz 1 Nummer 2 Satz 1 werden die 
Wörter „bisherige Prozentsatz nach § 18 Absatz 2 
Nummer  1 Satz  1 des Betriebsrentengesetzes“ 
durch die Wörter „ohne Anwendung von Absatz 1 
Satz 3 bis 7 nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 
des Betriebsrentengesetzes berechnete Prozent-
satz“ ersetzt

 c)  in Absatz 7 wird folgender Satz 3 angefügt: 

   „3Satz  2 gilt für die Jahre bis 2016 auch für eine 
Erhöhung der Startgutschrift infolge der Berech-
nung nach Absatz 1 Satz 3 bis 7.“

4.  § 74 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

  „1Auf einen gesetzlichen Anspruch nach § 18 Absatz 2 
des Betriebsrentengesetzes sind § 73 Absatz 1 Satz 3 
bis 7 und Absatz  1 a entsprechend anzuwenden. 2Für 
die Dynamisierung der Anwartschaften gilt § 73 Ab-
satz 7 entsprechend.“

5.  § 78 wird wie folgt geändert:

 a)   in Absatz 2 werden die Sätze 2 und 3 wie folgt ge-
fasst:

   „2Für Beschäftigte mit Mutterschutzzeiten vor dem 
1. Januar 2002 gilt Satz 1 bei entsprechendem An-
trag der Versicherten beziehungsweise der Renten-
berechtigten sinngemäß für die Berechnung ihrer 
Startgutschriften. 3Am 31. Dezember 2001 Renten-
berechtigte mit Mutterschutzzeiten vor dem 1. Ja-
nuar 2002 erhalten auf Antrag einen Zuschlag zu 
ihrer Besitzstandsrente, der sich ergibt, wenn auf 
der Grundlage der Entgelte gemäß Satz  1 Num-
mer 2 entsprechend § 34 Versorgungspunkte gutge-
schrieben würden.“

 b)  nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

   „1Erhöhen sich durch die Neuberechnungen nach 
§ 73 Absatz 1 Satz 3 bis 7 und § 74 Absatz 4 die 
Startgutschriften in bereits laufenden Betriebsren-
tenfällen, führt dies zur rückwirkenden Erhöhung 
der Rentenleistungen. 2Die Erhöhungsbeträge wer-
den unaufgefordert unverzinst von der Kasse 
nachgezahlt; Teilzahlungs-, Nichtzahlungs- und 
Ruhensregelungen sind zu berücksichtigen.“

Artikel 2
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 Nummer  5 Buchstabe a tritt mit Wirkung 
vom 1. Januar 2012 in Kraft.

(2)Artikel 1 Nummer 1 und Nummer 5 Buchstabe b tritt 
am 20. April 2018 in Kraft.

(3) Im Übrigen tritt diese Satzung mit Wirkung vom 1. 
Januar 2001 in Kraft. 

Münster, 19. April 2018

Vorsitzender des Kassenausschusses

G e m k e

– GV. NRW. 2018 S. 212

203011

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung
der Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte

des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen eines
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses

(Ausbildungsordnung Justizdienst 1.2 
im öffentlich-rechtlichen Ausbildungs 

verhältnis – APO JFWörA NRW)
Vom 27. April 2018

Auf Grund von § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642) verordnet das Ministerium der Justiz im Einver-
nehmen mit dem Ministerium des Innern und dem Mi-
nisterium der Finanzen:

§ 1
Regelungsbereich, Einstellungsvoraussetzungen

(1) Diese Verordnung regelt die Ausbildung, das Ausbil-
dungsverhältnis und die Prüfung im Vorbereitungsdienst 
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für die Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt des Jus-
tizdienstes für Bewerberinnen und Bewerber, die sich in 
einer förderlichen Berufstätigkeit bewährt haben.

(2) Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, 
gelten die Vorschriften über den Vorbereitungsdienst der 
Ausbildungsordnung der Justizfachwirtinnen und Justiz-
fachwirte vom 12. September 2005 (GV. NRW. S. 804) in 
der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

(3) Abweichend von §§ 2 und 4 der Ausbildungsordnung 
der Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte kann im 
Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnisses zum Land gemäß § 7 Absatz 1 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642) in der jeweils geltenden Fassung in den Vorberei-
tungsdienst eingestellt werden, wer die Voraussetzungen 
des § 2 Absatz 1 Nummer 1, 3 und 4 der Ausbildungsord-
nung der Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte erfüllt 
und zusätzlich

1.   mindestens den mittleren Schulabschluss (Fachober-
schulreife) oder einen gesetzlich als gleichwertig an-
erkannten Bildungsstand besitzt sowie

2.   eine förderliche Berufsausbildung abgeschlossen und 
sich in einer für die Laufbahngruppe 1, zweites Ein-
stiegsamt des Justizdienstes förderlichen Berufstätig-
keit mindestens zwei Jahre bewährt hat.

§ 2
Dienstverhältnis

(1) Auf das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis 
fi nden die für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf gel-
tenden Vorschriften mit Ausnahme des §  38 des Beam-
tenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) in 
der jeweils geltenden Fassung und der §§ 44, 63 bis 65, 
75 und 79 des Landesbeamtengesetzes entsprechende 
Anwendung, soweit diese Verordnung nichts anderes be-
stimmt.

(2) Die eingestellten Bewerberinnen und Bewerber füh-
ren während des Vorbereitungsdienstes die Dienstbe-
zeichnung „Justizsekretäranwärterin“ oder „Justizsekre-
täranwärter“.

§ 3
Unterhaltsbeihilfe

(1) Justizsekretäranwärterinnen und Justizsekretäran-
wärter erhalten eine Unterhaltsbeihilfe, die sich aus 
einem monatlichen Grundbetrag und einem Familienzu-
schlag zusammensetzt. Der monatliche Grundbetrag be-
trägt 2 282,32 Euro. Der Familienzuschlag wird in ent-
sprechender Anwendung des nordrhein-westfälischen 
Landesbesoldungsrechts gewährt. Die Zahlung der Un-
terhaltsbeihilfe erfolgt jeweils am letzten Tag eines Mo-
nats für den laufenden Monat durch das Landesamt für 
Besoldung und Versorgung. Die Regelungen des Entgelt-
fortzahlungsgesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 
1065) in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend 
anzuwenden.

(2) Der Anspruch auf eine Unterhaltsbeihilfe entsteht 
mit dem Tag der Begründung des öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungsverhältnisses, frühestens jedoch mit dem Tag 
des Dienstantritts. Die Unterhaltsbeihilfe entfällt mit 
Ablauf des Tages, an dem das öffentlich-rechtliche Aus-
bildungsverhältnis endet. Besteht der Anspruch auf Un-
terhaltsbeihilfe nicht für einen vollen Kalendermonat, so 
wird jeweils nur derjenige Teil gezahlt, der auf den An-
spruchszeitraum entfällt.

(3) Die Rückforderung zu viel gezahlter Unterhaltsbei-
hilfe regelt sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfer-
tigten Bereicherung. Der Kenntnis des Mangels des 
rechtlichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn 
der Mangel so offensichtlich war, dass der Empfänger 
ihn hätte erkennen müssen. Von einer Rückforderung 
kann aus Billigkeitsgründen ganz oder teilweise abgese-
hen werden. Zuständig ist das Landesamt für Besoldung 
und Versorgung.

(4) Den Justizsekretäranwärterinnen und Justizsekretär-
anwärtern wird nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
Anwartschaft auf Versorgung bei verminderter Erwerbs-

fähigkeit und im Alter sowie auf Hinterbliebenenversor-
gung gewährleistet.

(5) Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts kann den Grundbetrag um bis zu 15 Prozent he-
rabsetzen, wenn die Justizsekretäranwärterin oder der 
Justizsekretäranwärter die vorgeschriebene Laufbahn-
prüfung nicht bestanden hat oder sich die Ausbildung 
aus einem von ihr oder ihm zu vertretenden Grund ver-
zögert. Von der Kürzung ist abzusehen

1.   bei Verlängerung des Vorbereitungsdienstes infolge ge-
nehmigten Fernbleibens oder Rücktritts von der Prü-
fung oder

2.  in besonderen Härtefällen.

§ 4
Dauer des Vorbereitungsdienstes

(1) Die Dauer des Vorbereitungsdienstes beträgt gemäß 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 der Ausbildungsordnung der Justiz-
fachwirtinnen und Justizfachwirte zwei Jahre. Die Be-
rufsausbildung und die für die Laufbahngruppe 1, zwei-
tes Einstiegsamt des Justizdienstes förderliche Berufstä-
tigkeit werden mit einer Dauer von zwölf Monaten 
angerechnet.

(2) Im Übrigen gilt § 6 Absatz 2 bis 4 der Ausbildungs-
ordnung der Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte 
entsprechend.

§ 5
Gliederung des Vorbereitungsdienstes

Der Vorbereitungsdienst gliedert sich wie folgt:

1.  erster Abschnitt:
  sechs Monate praktische Ausbildung bei einem Ge-

richt oder einer Staatsanwaltschaft,

2.  zweiter Abschnitt:
 sechs Monate fachtheoretische Ausbildung.

§ 6
Gestaltung der praktischen Ausbildung

(1) Die praktische Ausbildung richtet sich unter Berück-
sichtigung der Vorkenntnisse der Justizsekretäranwärte-
rinnen und Justizsekretäranwärter nach den §§ 8 bis 10 
der  Ausbildungsordnung der Justizfachwirtinnen und 
Justizfachwirte. Die Ausbildung hat ihre Kenntnisse der-
art zu ergänzen und zu festigen, dass sie am Ende der 
Ausbildung alle Aufgaben der Laufbahngruppe 1, zwei-
tes Einstiegsamt des Justizdienstes erfüllen können.

(2) Urlaub soll während des Vorbereitungsdienstes nur 
während der unterrichtsfreien Tage gewährt werden. An-
dere Unterbrechungen, insbesondere Krankheitszeiten 
werden angerechnet, soweit sie zusammen während der 
Ausbildung 15 Arbeitstage nicht überschreiten. Die Prä-
sidentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts kann 
Ausnahmen von Satz 2 zulassen. Der Erfolg der Ausbil-
dung darf nicht beeinträchtigt werden.

§ 7
Fachlehrgang

Während des zweiten Ausbildungsabschnitts nehmen die 
Justizsekretäranwärterinnen und Justizsekretäranwärter 
an dem im Rahmen des verkürzten Vorbereitungsdienstes 
durchgeführten Fachlehrgang teil. § 18 der Ausbildungs-
ordnung der Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte 
gilt entsprechend. Es ist sicherzustellen, dass dieser Aus-
bildungsabschnitt unmittelbar an den vorhergehenden 
anschließt.

§ 8
Zeugnisse

Für die Beurteilung der Justizsekretäranwärterinnen und 
Justizsekretäranwärter fi ndet §  12 der Ausbildungsord-
nung der Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte mit 
der Maßgabe Anwendung, dass Ausbildungsabschnitte 
im Sinne von § 12 Absatz 1 der Ausbildungsordnung der 
Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte der Fachlehr-
gang, die Zeiten der praktischen Ausbildung und der Be-
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gleitunterricht sind. Für Zeiten der praktischen Ausbil-
dung von bis zu vier Wochen wird statt einer Beurteilung 
eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.

§ 9
Prüfung

Die Prüfung soll am Ende des Vorbereitungsdienstes ab-
genommen werden. Die mündliche Prüfung wird sobald 
wie möglich nach der schriftlichen Prüfung abgeschlos-
sen.

§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 
außer Kraft.

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die aufgrund der bis 
zum 31. Dezember 2023 geltenden Vorschriften dieser 
Verordnung in den Vorbereitungsdienst eingestellt wor-
den sind, setzen ihren Vorbereitungsdienst nach den Vor-
schriften dieser Verordnung fort und legen die Prüfung 
nach den bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Vor-
schriften ab. Bei Wiederholungsprüfungen ist das beim 
ersten Prüfungsversuch geltende Recht anzuwenden.

Düsseldorf, den 27. April 2018

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 212

2250
2251

Gesetz
zur Zustimmung zum Einundzwanzigsten 

Staatsvertrag zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Einundzwanzigster Rundfunkänderungs-
staatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze 

(16. Rundfunkänderungsgesetz)
Vom 8. Mai 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Zustimmung zum Einundzwanzigsten 
Staatsvertrag zur Änderung

rundfunkrechtlicher Staatsverträge
(Einundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

und zur Änderung weiterer Gesetze 
(16. Rundfunkänderungsgesetz)

2251
Artikel 1

Zustimmung zum Einundzwanzigsten Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag

Dem in der Zeit vom 5. Dezember 2017 bis 18. Dezember 
2017 unterzeichneten Einundzwanzigsten Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag zwischen den Ländern der Bundes-
republik Deutschland, der als Anlage diesem Gesetz bei-
gefügt ist, wird zugestimmt.

2251
Artikel 2

Änderung des WDR-Gesetzes

Das WDR-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. April 1998 (GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. 
S. 1052) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 a)  Die Angabe zu § 44a wird wie folgt gefasst:

  „§ 44a (weggefallen)“.

 b)  Die Angabe zu § 46 wird wie folgt gefasst: 

  „§ 46 Berichterstattung zum Prüfungs verfahren“.

 c)   Die Angaben zu den §§ 48 bis 53 werden wie folgt 
gefasst: 

  „§ 48  Datenverarbeitung für publizistische 
Zwecke

  § 49   Gewährleistung des Datenschutzes beim 
WDR

  § 50  Unabhängigkeit 

  § 51  Aufgaben und Befugnisse

  § 52  (weggefallen)

  § 53  (weggefallen)“.

 2.  § 6a wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  3 wird die Angabe „1.1.2017“ durch die 
Angabe „1. Januar 2017“ ersetzt.

 b)  Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

   „Die Auswirkungen der ab dem 1. Januar 2017 er-
folgten Reduzierung der im Hörfunk maximal zu-
lässigen Werbezeit auch auf den privaten Rund-
funk werden durch die Staatskanzlei evaluiert.“

 c)   In dem neuen Satz 5 wird die Angabe „1.1.2019“ 
durch die Angabe „1. Januar 2021“ ersetzt.

 3.  § 11 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) Jeder hat das Recht, sich unmittelbar an die 
Rundfunkbeauftragte oder den Rundfunkbeauf-
tragten für den Datenschutz des WDR (WDR- 
Rundfunkdatenschutzbeauftragte oder WDR-
Rundfunk datenschutzbeauftragter) zu wenden, 
wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung sei-
ner personenbezogenen Daten durch den WDR 
oder seine Beteiligungsunternehmen im Sinne des 
§  45a Absatz  3 in seinen schutzwürdigen Belan-
gen verletzt zu sein.“ 

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden die Wörter „Beauftragte für 
den Datenschutz des WDR“ durch das Wort 
„WDR-Rundfunkdatenschutzbeauftragte“ 
ersetzt.

  bb)   In Satz  2 werden die Angabe „Abs.“ durch 
das Wort „Absatz“, das Wort „daß“ durch das 
Wort „dass“ sowie die Wörter „Beauftragten 
für den Datenschutz des WDR“ durch das 
Wort „WDR-Rundfunkdatenschutzbeauftrag-
ten“ ersetzt.

 4.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 14 Satz 2 wird die Angabe „11, 12 und 
13a“ durch die Wörter „11 und 12 Satz 1“ ersetzt.

 b)   Nach Absatz 17 Satz 7 wird folgender Satz einge-
fügt: 

   „Für die Teilnahme an Sitzungen des ARD-Pro-
grammbeirats wird, unter Anrechnung von dort 
geleisteter Entschädigungen, ein Sitzungsgeld 
von jeweils 200 Euro pro Sitzungstag gezahlt.“

 c)  Absatz 20 wird wie folgt geändert: 

  aa)  Nach Satz  1 werden folgende Sätze einge-
fügt: 

     „Durch Beschluss kann der Rundfunkrat die 
oder den Vorsitzenden des Rundfunkrats für 
einen bestimmten Zeitraum, längstens jedoch 
bis zum Ablauf der jeweiligen Amtsperiode, 
ermächtigen, über die befristete Einstellung 
von Personen für einen Zeitraum von höchs-
tens sechs Monaten zu entscheiden. Der 
Rundfunkrat ist über Entscheidungen der 
oder des Vorsitzenden des Rundfunkrats nach 
Satz 2 zu informieren.“
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  bb)   In dem neuen Satz 4 werden nach dem Wort 
„Maßnahmen“ die Wörter „und der von der 
oder dem Vorsitzenden nach Satz 2 getroffe-
nen Entscheidungen“ eingefügt.

 5.  § 16 wird wie folgt geändert: 

 a)   In Absatz  2 Satz  2 Nummer  11 wird das Wort 
„Rundfunktechnik“ durch das Wort „Verbrei-
tung“ ersetzt.

 b)   Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

   „1. Entscheidungen des WDR oder von Beteili-
gungsunternehmen im Sinne des §  45 Absatz  1 
über die Übernahme von Verpfl ichtungen betref-
fend die Herstellung oder den Erwerb von Pro-
grammbeiträgen oder Programmteilen, die aus 
mehreren Beiträgen bestehen, wenn der Wert der 
Verpfl ichtung für den WDR oder ein Beteiligungs-
unternehmen, auf das er beherrschenden Einfl uss 
im Sinne des § 290 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 HGB 
ausüben kann, insgesamt zwei Millionen Euro 
überschreitet. Der WDR hat in den Gesellschafts-
verträgen eine entsprechende Beteiligung des 
Rundfunkrats sicherzustellen,“.

 6.   Nach § 19 wird die Überschrift von § 2 wie folgt ge-
fasst:

 „§ 20
 Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer, 
 Kostenerstattung“.

 7.   In § 21 Absatz 2 Nummer 8 wird die Angabe „11 und 
12“ durch die Angabe „12 und 13“ ersetzt. 

 8.   In § 37 Absatz 6 wird das Wort „gesetzlichen“ gestri-
chen und das Wort „Rundfunkrats“ durch das Wort 
„Verwaltungsrats“ ersetzt.

 9.  § 43 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „im Sinne 
des § 319 Abs. 1 HGB“ gestrichen. 

 b)  Absatz 6 wird aufgehoben.

10.  § 44 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 3 wird aufgehoben.

 b)   Nummer  4 wird Nummer  3 und die Wörter „des 
Rundfunkrats“ werden gestrichen. 

11.  § 44a wird aufgehoben.

12.  § 45b wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden nach dem Wort „Mehrheits-
beteiligungen“ die Wörter „im Sinne von 
§  45a Absatz  3“ eingefügt und die Wörter 
„nach § 319 Abs. 1 Satz 1 HGB“ werden ge-
strichen. 

  bb)  Satz 8 wird aufgehoben. 

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Bei kommerziellen Tätigkeiten mit geringer 
Marktrelevanz nach § 44b Absatz 1 Satz 5 ist der 
WDR auf Anforderung des Landesrechnungshofs 
verpfl ichtet, für ein dem Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 
bis 8 entsprechendes Verfahren Sorge zu tragen. 
Werden Verstöße gegen die Bestimmungen zur 
Marktkonformität bei Prüfungen des WDR oder 
von Beteiligungsunterneh men festgestellt, fi ndet 
auf die Mitteilung des Ergebnisses §  46 Anwen-
dung.“

13.  Nach § 45b wird folgender § 46 eingefügt:

 „§ 46
 Berichterstattung zum Prüfungsverfahren

  Der Landesrechnungshof oder der sonst gemäß § 45a 
Absatz  4, §  45b zuständige Rechnungshof teilt das 
Ergebnis seiner Prüfung des WDR einschließlich des-
sen Beteiligungsunternehmen der Intendantin oder 
dem Intendanten des WDR, dem Verwaltungsrat des 
WDR, der Geschäftsführung des geprüften Beteili-
gungsunternehmens sowie der unabhängigen Kom-
mission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanz-
bedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) mit. Der Lan-

desrechnungshof oder der sonst zuständige Rech-
nungshof gibt der Intendantin oder dem Intendanten 
des WDR und der Geschäftsführung des Beteili-
gungsunternehmens Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu dem Ergebnis der Prüfung und berücksichtigt die 
Stellungnahmen. Den auf dieser Grundlage erstellten 
abschließenden Bericht über das Ergebnis der Prü-
fung teilt der Landesrechnungshof oder der sonst zu-
ständige Rechnungshof dem Landtag, der Landesre-
gierung, dem Rundfunkrat des WDR sowie der KEF 
mit und veröffentlicht ihn anschließend. Dabei hat er 
darauf zu achten, dass die Wettbewerbsfähigkeit des 
geprüften Beteiligungsunternehmens nicht beein-
trächtigt wird und insbesondere Be triebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse gewahrt werden.“

14.  Die §§ 48 bis 51 werden wie folgt gefasst:

 „§ 48
 Datenverarbeitung für publizistische Zwecke

  Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu jour-
nalistischen Zwecken durch den WDR bestimmt sich 
nach Maßgabe der §§ 9c und 57 des Rundfunkstaats-
vertrages in der jeweils geltenden Fassung.

 § 49 
 Gewährleistung des Datenschutzes beim WDR

  (1) Der WDR ernennt eine Person zur oder zum 
WDR-Rundfunkdatenschutzbeauftragten, die zustän-
dige Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels  51 der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
der natürlichen Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72) ist. Die Ernennung 
erfolgt durch den Rundfunkrat für die Dauer von vier 
Jahren. Eine dreimalige Wiederernennung ist zuläs-
sig. Die oder der WDR-Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragte muss über die für die Erfüllung der Aufgaben 
und Ausübung der Befugnisse erforderliche Qualifi -
kation, nachgewiesen durch ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium, sowie über Erfahrung und Sach-
kunde insbesondere im Bereich des Schutzes perso-
nenbezogener Daten verfügen. Das Amt der oder des 
WDR-Rundfunkdatenschutzbeauftragten kann nicht 
neben anderen Aufgaben innerhalb des WDR und sei-
ner Beteiligungs- und Hilfs unternehmen wahrgenom-
men werden. Sonstige Aufgaben müssen mit dem Amt 
der oder des WDR- Rundfunkdatenschutz beauf trag-
ten zu vereinbaren sein und dürfen ihre oder seine 
Unabhängigkeit nicht gefährden.

  (2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit 
Rücktritt vom Amt oder mit Erreichen des gesetzli-
chen Renteneintrittsalters. Tarifvertragliche Rege-
lungen bleiben unberührt. Die oder der WDR-Rund-
funkdatenschutzbeauftragte kann des Amtes nur 
enthoben werden, wenn sie oder er eine schwere Ver-
fehlung begangen hat oder die Voraussetzungen für 
die Wahrnehmung der Aufgaben nicht mehr erfüllt. 
Die Amtsenthebung geschieht durch Beschluss des 
Rundfunkrats auf Vorschlag des Verwaltungsrats. Die 
oder der WDR-Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist 
vor der Entscheidung zu hören.

  (3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze der 
Vergütung, regelt die Satzung.

  (4) Die Intendantin oder der Intendant benennt für 
den WDR eine weitere Person zum betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten gemäß Artikel 37 der Verord-
nung (EU) 2016/679.

 § 50
 Unabhängigkeit

  (1) Die oder der WDR-Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragte ist in Ausübung des Amtes unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder er unterliegt 
keiner Rechts- oder Fachaufsicht. Der Dienstaufsicht 
des Verwaltungsrats untersteht sie oder er nur inso-
weit, als die Unabhängigkeit bei der Ausübung des 
Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird.
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  (2) Die Dienststelle der oder des WDR-Rundfunkda-
tenschutzbeauftragten wird bei der Geschäftsstelle 
des Verwaltungsrats oder des Rundfunkrats einge-
richtet. Der oder dem WDR-Rundfunkdatenschutz-
beauftragten ist die für die Erfüllung der Aufgaben 
und Befugnisse notwendige Personal-, Finanz- und 
Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die erfor-
derlichen Mittel sind jährlich, öffentlich und geson-
dert im Haushaltsplan des WDR auszuweisen und 
der oder dem WDR-Rundfunkdatenschutzbeauftrag-
ten im Haushaltsvollzug zuzuweisen. Einer Finanz-
kontrolle durch den Verwaltungsrat unterliegt die 
oder der WDR-Rundfunkdatenschutzbeauftragte nur 
insoweit, als die Unab hängigkeit bei der Ausübung 
des Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird.

  (3) Die oder der WDR-Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragte ist in der Wahl der Mitarbeiter frei. Sie unter-
stehen allein ihrer oder seiner Leitung.

 § 51 
 Aufgaben und Befugnisse

  (1) Die oder der WDR-Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragte überwacht die Einhaltung der Datenschutz-
vorschriften dieses Gesetzes, des Rundfunkstaatsver-
trags, der Verordnung (EU) 2016/679 und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz bei der gesamten 
Tätigkeit des WDR und seiner Beteiligungsunterneh-
men im Sinne des § 45a Absatz 3. Sie oder er hat die 
Aufgaben und die Befugnisse entsprechend der Arti-
kel 57 und 58 Absatz  1 bis 5 der Verordnung (EU) 
2016/679. Bei der Zusammenarbeit mit anderen Auf-
sichtsbehörden hat sie oder er, soweit die Datenver-
arbeitung zu journalistischen Zwecken betroffen ist, 
den Informantenschutz zu wahren. Sie oder er kann 
gegenüber dem WDR keine Geldbußen verhängen.

  (2) Stellt die oder der WDR-Rundfunkdatenschutz-
beauftragte Verstöße gegen Vorschriften über den Da-
tenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten fest, beanstandet sie oder 
er dies gegenüber der Intendantin oder dem Inten-
danten und fordert unter angemessener Fristsetzung 
eine Stellungnahme an. Gleichzeitig unterrichtet sie 
oder er den Verwaltungsrat. Von einer Beanstandung 
und Unterrichtung kann abgesehen werden, wenn es 
sich um unerhebliche Mängel handelt oder wenn ihre 
unverzügliche Behebung sichergestellt ist.

  (3) Mit der Beanstandung kann die oder der 
WDR-Rundfunkdatenschutzbeauftragte Vor schläge 
zur Beseitigung der Mängel und zur sonstigen Ver-
besserung des Datenschutzes verbinden.

  (4) Die von der Intendantin oder dem Intendanten 
nach Absatz  2 Satz  1 abzugebende Stellungnahme 
soll eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die 
aufgrund der Beanstandung der oder des WDR- 
Rundfunkdatenschutzbeauftragten getroffen worden 
sind. Die Intendantin oder der Intendant leitet dem 
Verwaltungsrat eine Abschrift der Stellungnahme zu.

  (5) Die oder der WDR-Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragte erstattet jährlich auch den Organen des WDR 
einen schriftlichen Bericht im Sinne des Artikels 59 
der Verordnung (EU) 2016/679 über ihre oder seine 
Tätigkeit. Der Bericht wird veröffentlicht, wobei eine 
Veröffentlichung im Online-Angebot des WDR aus-
reichend ist.

  (6) Die oder der WDR-Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragte ist sowohl während als auch nach Beendigung 
der Tätigkeit verpfl ichtet, über die ihm oder ihr wäh-
rend der Dienstzeit bekanntgewordenen Angelegen-
heiten und vertraulichen Informationen Verschwie-
genheit zu bewahren.“

15.  § 53 wird aufgehoben.

16.  § 55a wird wie folgt gefasst:

 „§ 55a
 Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes

  Das Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfa-
len fi ndet auf den WDR Anwendung, es sei denn, dass 
journalistisch-redaktionelle Informationen oder Er-
gebnisse der Prüfung des Landesrechnungshofs oder 

des sonst zuständigen Rech nungshofs nach § 46 be-
troffen sind.“

17.  § 57a Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Abweichend von §  13a, §  16 Absatz  2 Satz  2 
Nummer 1 bis 7, 9 bis 13, Satz 3 und 5, § 20 Absätze 1 
bis 10, § 21 Absatz 2, Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 
12, § 37 Absatz 6, § 38, § 41 Absatz 7 sowie § 44 Ab-
sätze 1 und 2 gelten bis zum Ablauf der am 14. De-
zember 2012 begonnenen Amtsperiode der Mitglie-
der des Verwaltungsrats § 16 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1 bis 7, 9 bis 14, Satz 3 und 4, § 20 Absätze 1 bis 
5, § 21, § 37 Absatz 6, § 38, § 41 Absätze 6 und 7 so-
wie § 44 Absätze 1 und 2 dieses Gesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. April 1998, das 
zuletzt durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV.  NRW. 
S.  501) geändert worden ist. Auch in dem Zeitraum 
gemäß Satz 1 obliegt dem Rundfunkrat die Aufgabe, 
über die mittelfristige Finanzplanung und über die 
Aufgabenplanung des WDR zu beschließen.“
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Artikel 3
Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2.  Juli 2002 (GV. 
NRW. S.  334), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 a)  Die Angabe zu § 46 wird wie folgt gefasst:

   „§  46 Datenverarbeitung für publizistische Zwe-
cke“.

 b)   Die Angaben zu den §§ 48 bis 51 werden wie folgt 
gefasst: 

   „§  48 Betriebliche Datenschutzbeauftragte der 
Veranstalter

   § 49 Datenschutzaufsicht über den privaten Rund-
funk und über die LfM

   § 50 Überwachung des Datenschutzes bei der LfM, 
Jahresbericht über die ge samte Aufsichtstätigkeit

   § 51 Unabhängigkeit“.

 c)   Nach der Angabe zu §  51 wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§  51a Datenschutz bei sonstigen Anbietern von 
Telemedien“.

2.   In §  42 Absatz  4 Satz  1 werden die Wörter „Beauf-
tragten der LfM für den Datenschutz“ durch die Wör-
ter „Datenschutzbeauftragten der LfM“ ersetzt.

3.  Die §§ 46 bis 49 werden wie folgt gefasst:

 „§ 46
 Datenverarbeitung für publizistische Zwecke

  Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu jour-
nalistischen Zwecken durch private Rundfunkveran-
stalter bestimmt sich nach Maßgabe der §§ 9c und 57 
des Rundfunkstaatsvertrages in der jeweils geltenden 
Fassung.

 § 47
 Geheimhaltung

  Die bei einer speichernden Stelle tätigen Personen 
sind zur Geheimhaltung der bei ihrer Tätigkeit be-
kannt gewordenen Tatsachen verpfl ichtet. Diese Ge-
heimhaltungspfl icht besteht nicht, wenn die Tatsachen 
offenkundig sind oder ihrer Natur nach der Geheim-
haltung nicht bedürfen. Satz  2 gilt nicht im Anwen-
dungsbereich des Datengeheimnisses nach §  9c Ab-
satz 1 Satz 1 bis Satz 3 und nach § 57 Absatz 1 Satz 1 
bis Satz 3 des Rundfunkstaatsvertrages.
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 § 48
 Betriebliche Datenschutzbeauftragte 
 der Veranstalter

  Jeder private Rundfunkveranstalter oder dessen 
Hilfs- und Beteiligungsun ternehmen, der im Rahmen 
seiner Betätigung personenbezogene Daten verarbei-
tet, hat eine Person zur oder zum betrieblichen Da-
tenschutzbeauf tragten im Sinne des Artikels 37 der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi schen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
der natür lichen Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten schutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S.  1, 
L 314 vom 22.11.2016, S. 72) zu bestellen und der LfM 
deren Namen mitzuteilen.

 § 49 
 Datenschutzaufsicht über den privaten Rundfunk 
 und über die LfM

  (1) Die Medienkommission ernennt eine Person zur 
oder zum Datenschutzbeauftragten der LfM für die 
Dauer von vier Jahren. Eine dreimalige Wie der-
ernennung ist zulässig. Die oder der Datenschutzbe-
auftragte der LfM ist zuständige Aufsichtsbehörde im 
Sinne des Artikels 51 der Verordnung (EU) 2016/679 
und tritt damit an die Stelle der oder des Landesbe-
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
des Landes Nordrhein-Westfalen (LDI). Die oder der 
Datenschutzbeauftragte der LfM muss über die für 
die Erfüllung der Aufgaben und Ausübung der Befug-
nisse erforderliche Qualifi kation, nachge wiesen durch 
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, sowie über 
Erfah rung und Sachkunde insbesondere im Bereich 
des Schutzes personenbe zogener Daten verfügen. Das 
Amt der oder des Datenschutzbeauftragten der LfM 
kann nicht neben anderen Aufgaben innerhalb der 
LfM und ihrer Hilfs- und Beteiligungsunternehmen 
wahrgenommen werden. Sonstige Auf gaben müssen 
mit dem Amt der oder des Datenschutzbeauftragten 
der LfM zu vereinbaren sein und dürfen ihre oder 
seine Unabhängigkeit nicht gefährden. 

  (2) Die oder der Datenschutzbeauftragte der LfM 
überwacht bei der LfM und bei den privaten Rund-
funkveranstaltern und deren Beteiligungsunterneh-
men die Einhaltung der Datenschutzvorschriften die-
ses Ge setzes, des Rundfunkstaatsvertrags, der Verord-
nung (EU) 2016/679 und anderer Vorschriften über 
den Datenschutz bei ihrer gesamten Tätigkeit. Sie 
oder er unterstützt die betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten der LfM, der pri vaten Rundfunkveranstal-
ter sowie deren Hilfs- und Beteiligungsunternehmen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie oder er hat die 
Aufgaben und die Be fugnisse entsprechend der Arti-
kel 57 und 58 Absatz  1 bis 5 der Ver ordnung (EU) 
2016/679. Sie oder er kann gegenüber der LfM keine 
Geld bußen verhängen.

  (3) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an die 
Datenschutzbeauf tragte oder den Datenschutzbeauf-
tragten der LfM zu wenden, wenn er der Ansicht ist, 
bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
durch die LfM oder durch einen privaten Rundfunk-
veranstalter oder seine Beteiligungsunternehmen in 
seinen schutzwürdigen Belangen verletzt zu sein.

  (4) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit 
Rücktritt vom Amt oder mit Erreichen des gesetzli-
chen Renteneintrittsalters. Tarifvertragliche Regelun-
gen bleiben unberührt. Die oder der Datenschutzbe-
auftragte der LfM kann des Amtes nur enthoben wer-
den, wenn sie oder er eine schwere Verfeh lung 
begangen hat oder die Voraussetzungen für die Wahr-
nehmung der Aufgaben nicht mehr erfüllt. Die Amts-
enthebung geschieht durch Beschluss der Medien-
kommission. Die oder der Datenschutzbeauftragte der 
LfM ist vor der Ent scheidung zu hören.

  (5) Die Direktorin oder der Direktor benennt für die 
LfM eine weitere Person zum betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten gemäß Artikel  37 der Verordnung 
(EU) 2016/679.

  (6) Die oder der Datenschutzbeauftragte der LfM ar-
beitet zur Gewährleis tung des Datenschutzes mit den 
allgemeinen Datenschutzbehörden zusammen. Sie 
gehen im Rahmen ihrer Zu ständigkeiten wechselseitig 
Hinweisen auf Verstöße gegen Datenschutz vor schrif-
ten nach und unterrichten sich wechselseitig über das 
Ergebnis ih rer Prüfung. Die Unterrichtung erfolgt 
über die zuständige oberste Landes behörde. Der In-
formantenschutz ist bei der Zusammenarbeit der 
Aufsichts behörden zu wahren.

  (7) Die oder der Datenschutzbeauftragte der LfM ist 
befugt, den Justizbe hörden Verstöße gegen die allge-
meinen Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis zu 
bringen und die Einleitung eines gerichtlichen Verfah-
rens zu betreiben.

  (8) Die oder der Datenschutzbeauftragte der LfM ist 
sowohl während als auch nach Beendigung der Tätig-
keit verpfl ichtet, über die ihr oder ihm während der 
Dienstzeit bekanntgewordenen Angelegenheiten und 
vertraulichen Informationen Verschwiegenheit zu be-
wahren.“

4.  § 50 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 50
  Überwachung des Datenschutzes bei der LfM, 
  Jahresbericht über die gesamte Aufsichtstätigkeit“.

 b)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „Die oder der Datenschutzbeauftragte der LfM be-
anstandet gegenüber der Direktorin oder dem Di-
rektor bevorstehende und feststehende Verstöße 
der LfM gegen die Datenschutzvorschriften dieses 
Gesetzes oder anderer Gesetze oder sonstige Män-
gel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und fordert unter angemessener Fristsetzung eine 
Stellungnahme an.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Die oder der Datenschutzbeauftragte der LfM 
erstattet auch der Medienkommission jährlich 
einen schriftlichen Bericht im Sinne des Artikels 
59 der Verordnung (EU) 2016/679 über die gesamte 
Aufsichtstätigkeit. Der Bericht wird veröffentlicht, 
wobei eine Veröffentlichung im Online-Angebot 
der LfM aus reichend ist.“

5.  § 51 wird wie folgt gefasst:

 „§ 51
 Unabhängigkeit

  (1) Die oder der Datenschutzbeauftragte der LfM ist 
in Ausübung ihres oder seines Amtes unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder er unterliegt 
keiner Rechts- oder Fachaufsicht. Der Dienstaufsicht 
der Medienkommission untersteht sie oder er nur in-
soweit, als die Unabhängigkeit bei der Ausübung des 
Amtes dadurch nicht beein trächtigt wird.

  (2) Der oder dem Datenschutzbeauftragten der LfM 
ist die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben 
und Befugnisse notwendige Personal-, Finanz- und 
Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die er-
forderlichen Mittel sind jährlich, öffentlich und ge-
sondert im Haushaltsplan der LfM auszuweisen und 
der oder dem Datenschutzbeauftragten der LfM im 
Haushaltsvollzug zuzuweisen. Einer Finanzkontrolle 
durch die Medienkommission unterliegt die oder der 
Datenschutzbeauftragte der LfM nur insoweit, als die 
Unab hängigkeit bei der Ausübung des Amtes dadurch 
nicht beeinträchtigt wird.

  (3) Die oder der Datenschutzbeauftragte der LfM ist 
in der Wahl der Mitarbeiter frei. Sie unterstehen al-
lein ihrer oder seiner Leitung.“

6.  Nach § 51 wird folgender § 51a eingefügt:

 „§ 51a
 Datenschutz bei sonstigen Anbietern von Telemedien

  (1) § 57 Absatz 1 Satz 1 bis Satz 5, Absatz 2 Satz 1 bis 
Satz  4 und Ab satz   3 des Rundfunkstaatsvertrages 
gelten entsprechend, soweit sonstige Anbieter von Te-
lemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten 
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Ange boten personenbezogene Daten für journalisti-
sche Zwecke verarbeiten. 

  (2) Im Fall des Absatzes 1 überwacht die oder der 
 Datenschutzbeauftragte der LfM die Einhal tung der 
Datenschutzvorschriften dieses Ge setzes, des Rund-
funkstaats vertrag s, der Verordnung (EU) 2016/679 
und anderer Vorschriften über den Datenschutz. § 49 
Absatz  2 Satz  2, 3 und Absatz  3 geltend entspre-
chend.“

7.  § 88 Absatz 8 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

  „Die Wahrnehmung dieser Aufgabe erfolgt durch die 
LfM.“

8.   In § 125 Absatz 1 werden die Angabe „35, 38 Abs. 1 
und §  46“ durch die Wörter „35 und §  38 Absatz  1“ 
sowie die Wörter „Teleshopping, Gewinnspielen und 
Da tenschutz“ durch die Wörter „Teleshopping und 
Gewinnspielen“ ersetzt.

2250

Artikel 4
Änderung des Landespressegesetzes NRW

Das Landespressegesetz NRW in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Mai 1966 (GV. NRW. S. 340), das 
zuletzt durch Gesetz vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW. 
S. 723) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 12 wird wie folgt geändert:

 „§ 12 
 Datenschutz

  Soweit Unternehmen, Hilfs- und Beteiligungsunter-
nehmen der Presse personenbezogene Daten zu jour-
nalistischen oder literarischen Zwecken verarbeiten, 
ist es den hiermit befassten Personen untersagt, diese 
personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken zu 
verarbeiten  (Datengeheimnis). Diese Personen sind 
bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datenge-
heimnis zu verpfl ichten. Das Datengeheimnis besteht 
auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. Im Übri-
gen fi nden für die Datenverarbeitung zu journalisti-
schen oder literarischen Zwecken von der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz der natürlichen 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung) (ABI.L 119 vom 4.5.2016, S.  1, L314 vom 
22.11.2016, S.72) außer den Kapiteln I, X und XI nur 
die Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f in Verbindung mit 
Absatz 2, Artikel 24 und Artikel 32 Anwendung. Arti-
kel 82 der Verordnung (EU) 2016/679 gilt mit der 
Maßgabe, dass nur für eine Verletzung des Datenge-
heimnisses gemäß der Sätze 1 bis 3 sowie für unzurei-
chende Maßnahmen nach Artikel 5 Absatz  1 Buch-
stabe f, Artikel 24 und Artikel 32 der Verordnung (EU) 
2016/679 gehaftet wird. 

2.   In §  23 Absatz  2 werden die Wörter „zehntausend 
Deutsche Mark“ durch die Wörter „fünftausend Euro“ 
ersetzt.

3.   In § 25 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „184 Abs. 2 
bis 4“ durch die Angabe „184a bis 184d“ ersetzt.

2251

Artikel 5
Änderung des Telemedienzuständigkeitsgesetzes

Das Telemedienzuständigkeitsgesetz vom 29. März 2007 
(GV. NRW. S. 137), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 4. Juli 2014 (GV. NRW. S. 387) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 wird die Angabe „RStV“ durch die 
Wörter „des Rundfunkstaatsvertrages“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   Die Angabe „§ 59 Absatz 1 RStV“ wird durch 
die Wörter „§  59 Absatz  1 Satz  1 des Rund-
funkstaatsvertrages“ ersetzt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

     „§  59 Absatz  1 Satz  2 und 3 des Rundfunk-
staatsvertrages, §  51 Absatz  1 des Ge setzes 
über den Westdeutschen Rundfunk Köln, 
§ 51a und § 49 Absatz 2 des Landesmedienge-
setzes Nordrhein-Westfalen bleiben hiervon 
unbe rührt.“

2.  § 2 wird wie folgt gefasst:

 „§ 2
 Zuständigkeit bei Ordnungswidrigkeiten

  Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des §  36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Feb ruar 1987 (BGBl.  I S.  602), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl.  I 
S. 3295) geändert worden ist, ist 

 1.   in den Fällen des § 16 Absatz 1 und 2 Nummer 1 
des Telemediengesetzes die LfM oder

 2.   in den Fällen des § 16 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 des 
Telemediengesetzes die oder der LDI, soweit nicht 
der Zuständigkeitsbereich der oder des Daten-
schutz beauf tragten der LfM begründet ist.“

2251

Artikel 6
Änderung des 5. Rundfunkänderungsgesetzes

Das 5. Rundfunkänderungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. September 1992 (GV. NRW. 
S. 346), das durch § 3 der Verordnung vom 22. Juni 1993 
(GV. NRW. S. 318) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

1.  Artikel 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Die §§ 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

  „§ 1

   Zuständige Behörde nach § 9 Absatz 1 Satz 1 des 
Rundfunkstaatsvertrages vom 31.  August 1991 
(GV. NRW. S. 408), der zuletzt durch Artikel 1 des 
Neunzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 452) geändert wor-
den ist, ist die Ministerpräsidentin oder der Minis-
terpräsident.

  § 2

   Das für Inneres zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit der Staatskanzlei und dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium die für die Beitreibung 
rückständiger Rundfunkgebühren und Rundfunk-
beiträge im Verwaltungszwangsverfahren zustän-
dige Behörde zu bestimmen und den an sie abzu-
führenden Kostenbeitrag festzusetzen.“

 b)  § 3 wird aufgehoben.

2.  Artikel 5 wird wie folgt gefasst:

 „Artikel 5
 Übertragungskapazitäten

 § 1

  Folgende Übertragungskapazitäten werden der Lan-
desanstalt für Medien zugeordnet:
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Sender-
standort

Frequenz 
(MHz)

max. 
Strah-
lungs-
leistung 
in Watt

max. 
 effektive 
Anten-
nenhöhe 
in m

Richt-
dia-
gramm

(ND = 
Rund-
strah-
lung)

(D = 
keine 
Rund-
strah-
lung)

Berg-
heim

91,4 100 76 D

Bocholt 88,4 1000 69 D
Düren 92,7 500 327 D
Gevels-
berg

105,7 100 184 ND

Köln Co-
lonius

105,8 2000 241 D

Senden-
horst

92,6 1000 134 D

Soest 100,9 1000 212 ND
Waldbröl 105,7 1000 218 D

 § 2

  Folgende Übertragungskapazitäten werden zur pro-
grammlichen Nutzung für Hörfunk dem Westdeut-
schen Rundfunk Köln zugeordnet: 

Sender-
standort

Frequenz 
(MHz)

max. 
Strah-
lungs-
leistung 
in Watt

max. 
 effektive 
Anten-
nenhöhe 
in m

Richt-
dia-
gramm

(ND = 
Rund-
strah-
lung)

(D = 
keine 
Rund-
strah-
lung)

Teuto-
burger 
Wald

105,5 100 000 529 ND

Aachen 106,4 20 000 325 D

3.  Artikel 6 wird aufgehoben.

4.  Artikel 7 wird Artikel 6 und wie folgt gefasst:

 „Artikel 6
 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.“

Artikel 7
Inkrafttreten

Artikel 1 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 25. Mai 2018 in Kraft.

Düsseldorf, den 8. Mai 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge
 und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l
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300

Verordnung
zur Änderung der Verordnung 

zur Übertragung von Befugnissen nach § 123 
des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen

Vom 18. April 2018

Auf Grund des § 123 Absatz 4 Satz 2 des Justizgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. 
S.  30), der durch Gesetz vom 5. April 2011 (GV. NRW. 
S.  199) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
der Justiz:

Artikel 1

Die Verordnung zur Übertragung von Befugnissen nach 
§  123 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 24. 
August 2012 (GV. NRW. S. 384) wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 wird das Wort „Gerichtskasse“ 
durch das Wort „Stelle“ ersetzt.

  bb)   In Satz  2 werden die Wörter „der Gerichts-
kasse“ durch die Wörter „dieser Stelle“ er-
setzt.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Die Leitung der mit Vollstreckungsaufgaben 
betrauten Stelle ist hinsichtlich der in Absatz 1 be-
zeichneten Ansprüche auch für die Stellung von 
Anträgen und die Abgabe von Erklärungen in In-
solvenz- und Schuldenbereinigungsverfahren zu-
ständig, soweit die Landeskasse beteiligt ist. Die 
Zuständigkeit besteht unabhängig davon, ob die 
Ansprüche dieser Stelle zur Einziehung überwie-
sen worden sind.“

 c)   Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und in Satz 1 
werden die Wörter „(AV d. JM vom 1. August 2011 
– 4300 – III. 21 -, JMBl. NRW S. 154)“ gestrichen. 

 d)   Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 
und 5.

2.  § 2 wird wie folgt gefasst:

 „§ 2
 Erlass

  (1) Für den Erlass von Ansprüchen nach § 1 aus dem 
Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist zustän-
dig bei Beträgen

 1.   bis zu 15 000 Euro die Präsidentin oder der Präsi-
dent des Landgerichts oder die Präsidentin oder 
der Präsident des Amtsgerichts,

 2.   bis zu 30 000 Euro die Präsidentin oder der Präsi-
dent des Oberlandesgerichts und 

 3.   über 30 000 Euro das für Justiz zuständige Minis-
terium. 

  (2) Für den Erlass von Ansprüchen nach § 1 aus den 
Bereichen der Verwaltungs- und der Sozialgerichts-
barkeit ist zuständig bei Beträgen

 1.   bis zu 15 000 Euro die Präsidentin oder der Präsi-
dent des Verwaltungsgerichts oder die Präsidentin 
oder der Präsident des Sozialgerichts,

 2.   bis zu 30 000 Euro die Präsidentin oder der Präsi-
dent des Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen oder die Präsidentin oder der 
Präsident des Landessozialgerichts Nord-
rhein-Westfalen und

 3.   über 30 000 Euro das für Justiz zuständige Minis-
terium.

  (3) Für den Erlass von Ansprüchen nach § 1 aus den 
Bereichen der Arbeits- und der Finanzgerichtsbarkeit 
ist zuständig bei Beträgen

 1.   bis zu 30 000 Euro die Präsidentin oder der Präsi-
dent des Landesarbeitsgerichts oder die Präsiden-
tin oder der Präsident des Finanzgerichts und

 2.   über 30 000 Euro das für Justiz zuständige Minis-
terium.

  (4) Für den Erlass von Ansprüchen nach § 1 aus dem 
Bereich des Justizvollzugs ist zuständig bei Beträgen

 1.   bis zu 30 000 Euro die Leitung der Justizvollzugs-
anstalt und

 2.   über 30 000 Euro das für Justiz zuständige Minis-
terium.“

3.  § 3 wird wie folgt gefasst:

 „§ 3
 Beschwerden in Erlassangelegenheiten

  (1) Über Beschwerden gegen Entscheidungen nach 
§  2 Absatz  1 Nummer  1 entscheidet die Präsidentin 
oder der Präsident des Oberlandesgerichts. Gegen 
Entscheidungen nach §  2 Absatz  2 Nummer  1 ent-
scheidet die Präsidentin oder der Präsident des Ober-
verwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfa-
len oder die Präsidentin oder der Präsident des Lan-
dessozialgerichts Nordrhein-Westfalen. 

  (2) Über Beschwerden gegen Entscheidungen nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 Nummer 2, Absatz 3 
Nummer  1 und Absatz  4 Nummer  1 entscheidet das 
für Justiz zuständige Ministerium. Gegen Entschei-
dungen des für Justiz zuständigen Ministeriums fi ndet 
eine Beschwerde nicht statt.“

4.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Für die Gebühr Nummer 14125 des Kostenver-
zeichnisses zu § 3 Absatz 2 der Anlage 1 zum Ge-
richts- und Notarkostengesetz vom 23. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2586) in der jeweils geltenden Fassung 
gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend.“ 

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 2 werden die Wörter „Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen“ durch die Wörter „für Land-
wirtschaft zuständigen Ministeriums“ ersetzt.

  bb)   In Satz 3 werden die Wörter „Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen“ durch die Wörter „für Land-
wirtschaft zuständigen Ministeriums“ ersetzt.

5.   In §  5 Absatz  2 wird das Wort „Justizministerium“ 
durch die Wörter „für Justiz zuständige Ministerium“ 
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 18. April 2018

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 238

301

Verordnung
über die Bestimmung der Zentralen Zahlstelle 

Justiz zur Vollstreckungsbehörde
Vom 20. April 2018

Auf Grund des § 2 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Justizbei-
treibungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1926) und § 1 Absatz 2 des 
Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 
(GV. NRW. S. 30) verordnet das Ministerium der Justiz:
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§ 1

Die Zentrale Zahlstelle Justiz (ZZJ) wird für sämtliche 
Ansprüche, die nach §  1 Absatz  1 Nummer  4, 4a und 7 
des Justizbeitreibungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 2017 (BGBl.  I S. 1926), das 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 2094) geändert worden ist, einzuziehen sind, zur Voll-
streckungsbehörde bestimmt.

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Bestimmung 
der Oberjustizkassen zu Vollstreckungsbehörden vom 30. 
April 1961 (GV. NRW. S. 207) außer Kraft.

(2) Das Ministerium der Justiz berichtet der Landesre-
gierung bis zum 31. Dezember 2023 und danach alle fünf 
Jahre über die Erfahrungen mit dieser Verordnung. 

Düsseldorf, den 20. April 2018

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 238

301

Verordnung
über die gerichtliche Zuständigkeit
in Insolvenzsachen bei Begründung 
eines Gruppen-Gerichtsstands nach 

§ 3a Insolvenz ordnung
(KonzentrationsVO Gruppen-Gerichtsstand 

in Insolvenzsachen)
Vom 21. April 2018

Auf Grund des § 2 Absatz 2, Absatz 3 Satz 1 der Insol-
venzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), von 
denen Absatz 3 durch Artikel 1 Nummer 1 des Gesetzes 
vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 866) angefügt worden ist, 
in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Satz 1 des Justizgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. 
S. 30) verordnet das Ministerium der Justiz:

§ 1
Gerichtliche Zuständigkeit

Ein Gruppen-Gerichtsstand nach § 3a der Insolvenzord-
nung vom 5. Oktober 1984 (BGBl.  I S.  2866) in der je-
weils gültigen Fassung kann

1.   im Bezirk des Oberlandesgerichts Düsseldorf bei dem 
Amtsgericht Düsseldorf,

2.   im Bezirk des Oberlandesgerichts Köln bei dem Amts-
gericht Köln und

3.  im Bezirk des Oberlandesgerichts Hamm 

 a)   bei dem Amtsgericht Essen mit der Zuständigkeit 
für die Landgerichtsbezirke Bochum, Dortmund, 
Essen, Hagen und Siegen und

 b)   bei dem Amtsgericht Bielefeld mit der Zuständig-
keit für die Landgerichtsbezirke Arnsberg, Biele-
feld, Detmold, Münster und Paderborn

begründet werden.

§ 2
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2018 in Kraft. 

(2) Das Ministerium der Justiz berichtet der Landesre-
gierung bis zum 31. Dezember 2023 und danach alle fünf 
Jahre über die Erfahrungen mit dieser Verordnung.

Düsseldorf, den  21. April 2018

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 239

630

Verordnung zur Änderung der
Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Vom 27. April 2018

Auf Grund des § 133 Absatz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), der 
zuletzt durch Artikel 15 des Gesetz vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, verordnet das Mi-
nisterium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finan-
zen:

Artikel 1

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW vom 16. No-
vember 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2015 (GV. NRW. S.  886) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.   In § 2 Absatz 3; § 3 Absatz 3, § 4 Absatz 1 Satz 2 und 
§  6 Absatz  2 wird jeweils das Wort „Innenministe-
rium“ durch die Wörter „für Kommunales zuständi-
gen Ministerium“ ersetzt.

2.  § 25 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden nach den Wörtern „öffentliche 
Ausschreibung“ die Wörter „oder eine beschränkte 
Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb“ einge-
fügt und die Wörter „eine beschränkte Ausschrei-
bung oder“ gestrichen.

 b)   In Absatz  2 wird das Wort „Innenministerium“ 
durch die Wörter „für Kommunales zuständige Mi-
nisterium“ ersetzt.

3.   In § 27 Absatz 7 Satz 1, § 35 Absatz 3, § 41 Absatz 8 
und § 55 Absatz 9 wird jeweils das Wort „Innenminis-
terium“ durch die Wörter „für Kommunales zuständi-
gen Ministerium“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 27. April 2018

Die Ministerin für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 239

8. Änderung des Regionalplans Münsterland
auf dem Gebiet der Gemeinde Altenberge

Vom 20. April 2018

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 18. Dezember 2017 die 8. Änderung 
des Regionalplans Münsterland für den Regierungsbe-
zirk Münster auf dem Gebiet der Gemeinde Altenberge, 
Erweiterung eines Bereichs für gewerbliche und indust-
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rielle Nutzungen (GIB) für Betriebserweiterungen und 
als Angebotsplanung für Neuansiedlungen im Rahmen 
von Flächentauschen aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 2. Januar 2018 – Aktenzeichen: 
32.1.2.1 MSL-08 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Steinfurt und der Gemeinde Al-
tenberge zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 8. Änderung des Regionalplans Münsterland 
kann Klage vor dem Oberverwaltungs gericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 20. April 2018

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g 

– GV. NRW. 2018 S. 239

9. Änderung des Regionalplans Münsterland
auf dem Gebiet der Stadt Münster

Vom 20. April 2018

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 18. Dezember 2017 die 9. Änderung 
des Regionalplans Münsterland für den Regierungsbe-
zirk Münster auf dem Gebiet der Stadt Münster, Zeich-
nerische Neufestlegungen von Allgemeinen Siedlungsbe-
reichen (ASB) aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 2. Januar 2018 – Aktenzeichen: 
32.1.2.1 MSL-09 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-

fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie der Stadt Münster zur Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 9. Änderung des Regionalplans Münsterland 
kann Klage vor dem Oberverwaltungs gericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 20. April 2018

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2018 S. 240

11. Änderung des Regionalplans Münsterland
auf dem Gebiet der Gemeinde Wettringen

Vom 20. April 2018

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 18. Dezember 2017 die 11. Änderung 
des Regionalplans Münsterland für den Regierungsbe-
zirk Münster auf dem Gebiet der Gemeinde Wettringen, 
Erweiterungen von Allgemeinen Siedlungsbereichen 
(ASB) und einem Bereich für gewerbliche und industri-
elle Nutzung (GIB) auf dem Gebiet der Gemeinde Wett-
ringen im Rahmen von Flächentauschen aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 2. Januar 2018 – Aktenzeichen: 
32.1.2.1 MSL-11 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Steinfurt und der Gemeinde 
Wettringen zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
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geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 11. Änderung des Regionalplans Münsterland 
kann Klage vor dem Oberverwaltungs-gericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 20. April 2018

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

 Dr. Christoph  E p p i n g 

– GV. NRW. 2018 S. 240

12. Änderung des Regionalplans Münsterland
auf dem Gebiet der Stadt Dülmen

Vom 20. April 2018

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 18. Dezember 2017 die 12. Änderung 
des Regionalplans Münsterland für den Regierungsbe-
zirk Münster auf dem Gebiet der Stadt Dülmen, Erwei-
terung des Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) sowie 
des Bereiches für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen (GIB) im Rahmen von Flächentauschen, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 4. Januar 2018 – Aktenzeichen: 
32.1.2.1 MSL-12 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Coesfeld und der Stadt Dülmen 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 

unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 12. Änderung des Regionalplans Münsterland 
kann Klage vor dem Oberverwaltungs-gericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 20. April 2018

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g 

– GV. NRW. 2018 S. 241
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